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Die Nationalbibliothek kommt wieder, zumindest das Wort. Im
Zusammenhang mit dem Gutachten der „Drei Weisen“ zur Zukunft
der Staatsbibliothek zu Berlin war es jüngst im Tagesspiegel zu le-
sen1. Prompt wurde ich kurz danach in einer Gesellschaft gefragt:
„Ach, Sie vertreten das Fach Bibliothekswissenschaft an der Hum-
boldt-Universität, dann haben Sie doch sicher etwas mit dieser
neuen Nationalbibliothek zu tun?“ Die differenzierende Antwort,
also der Versuch, den Gehalt des schön klingenden Wortes zu er-
hellen, wurde vom Fragesteller nicht mehr so recht aufgenommen.

So stellten sich dem befragten Bibliothekar gleich mehrere Fra-
gen. Zunächst die aus dem aktuellen Anlaß unmittelbar entste-
hende: Wie kann man vermitteln, was eigentlich eine Natio-
nalbibliothek sei? Dann die weitere Frage: Wie kann man die
Situation in Deutschland vermitteln, gibt es bei uns nun eine
Nationalbibliothek oder gibt es keine? Gibt es vielleicht gar meh-
rere? Und schließlich die Frage: Falls es bei uns keine geben soll-
te, brauchen wir eine oder brauchen wir am Ende gar keine? Wir
haben ja bisher keine, die diesen Namen trägt.

Die Erfahrung, daß Bibliotheksgeschichte meistens aktuell bleibt,
soll uns auf der Suche nach Antwort leiten. Die Frage nach einer
Nationalbibliothek in Deutschland bewegte die Geister nämlich
schon vor 85 Jahren und auch noch weitere 70 Jahre früher.

*

Dem geschätzten Kollegen Joachim Rex, Bibliothekar der Akade-
mie der Wissenschaften hier in Berlin, verdanken wir den Hinweis
darauf, daß die vor 150 Jahren entstandene Paulskirchenbibliothek
nicht der erste vergebliche Ansatz zu einer deutschen National-
bibliothek gewesen ist, als der sie gewöhnlich angesehen wird.
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Deutsche Buchhändler hatten in der nationalen Begeisterung der
Jahre 1848/1849 der Paulskirchenversammlung eine mehrere
tausend Bände umfassende Kollektion der damals aktuellen
historischen, juristischen, politischen Literatur zur Verfügung
gestellt. Aus dieser Stiftung sollte eine dauerhafte Parlaments-
bibliothek entstehen und hätte sich vielleicht eine veritable Par-
laments- und Nationalbibliothek entwickelt – eine deutsche
Library of Congress. Wir wissen, daß es anders kam. Die Revo-
lution scheiterte, das Parlament wurde aufgelöst. Die Sammlung
gelangte einige Jahre später ins Germanische Nationalmuseum
in Nürnberg. Dort fand sie allerdings nicht die spezielle fachli-
che Beachtung, die sie verdient hätte, bis sie im Jahre 1938 aus
Anlaß des 25-jährigen Bestehens der Deutschen Bücherei von
Nürnberg nach Leipzig verbracht und dort in passender Form
aufgestellt wurde. Unter dem Namen „Reichsbibliothek“ ist sie
seither wenigstens in Fachkreisen wieder bekannt und auch Ge-
genstand verschiedener qualifizierter, z.T. sehr eingehender Un-
tersuchungen geworden2.

Anders steht es freilich mit dem schon fünf Jahre vor dem Zusam-
mentritt der Nationalversammlung in Frankfurt am Main unter-
nommenen Anlauf zu einer deutschen Nationalbibliothek, auf
den Joachim Rex im Jahre 1967 hingewiesen hat. Dieser Anlauf
ist bisher kaum ins Bewußtsein der Fachleute gedrungen. Jeden-
falls ist der aus unveröffentlichten Akten hervorgegangene Hin-
weis von Rex – wenn wir recht sehen – in keines der danach
erschienenen Hand- und Lehrbücher zur deutschen Bibliotheks-
geschichte aufgenommen worden3; dem aufmerksamen Verleger
Klaus G. Saur ist die Sache allerdings nicht entgangen, wie sei-
nem Beitrag „80 Jahre Deutsche Bücher. Haben wir eine Natio-
nalbibliothek?“ in der Festschrift für Günter Gattermann von
1994 zu entnehmen ist4.

Im Jahre 1843 hatte, so berichtet Rex, der liberale kurhessische
Politiker Dr. Karl Christian Sigismund Bernhardi (1799–1874)
einen – leider erfolglos gebliebenen – Schritt in diese Richtung
getan. Bernhardi war als Bibliothekar in Kassel an der dortigen
Bibliothek Nachfolger von Jacob Grimm, wie dieser wurde er
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1848 in das Frankfurter Parlament gewählt und war im vor-
gerückten Alter von 1867 bis 1870 noch Mitglied des Preußischen
Abgeordnetenhauses und des Norddeutschen Reichstages 5. Aus
dem Archiv der Berliner Akademie hat Joachim Rex den Vor-
gang, der Bernhardis frühe Initiative für eine deutsche National-
bibliothek belegt, ans Licht gehoben, in einem Beitrag im Zen-
tralblatt für Bibliothekswesen6 einen Auszug aus der Eingabe des
Kasseler Bibliothekars an die Preußische Akademie der Wis-
senschaften vom 18. Oktober 1843 veröffentlicht, das weitere
Schicksal der Eingabe verfolgt und die Sache in ihren zeitge-
schichtlichen Zusammenhang gestellt.

Bernhardis Eingabe beinhaltet nichts weniger als den Vorschlag,
die Akademie möge den König von Preußen für den Gedanken
einer deutschen Nationalbibliothek gewinnen.

Der Buchhandel sollte dieser Bibliothek je ein Exemplar eines je-
den in Deutschland erscheinenden Druckwerks zur Verfügung
stellen. Auf einer solchen Basis sollte die „Bibliographie von
Deutschland“ hergestellt werden. Im übrigen bedürfe es „nur ei-
nes entsprechenden Gebäudes ... und eines einzigen wissen-
schaftlich gebildeten Mannes, der die obere Leitung hätte.“7

Besonders wichtig erschien Bernhardi die Vollständigkeit der
Sammlung: „ ... Wenn nämlich auch in Deutschland, wie dieß in
Frankreich Gesetz ist, Ein Exemplar von Allem, was gedruckt
wird, ohne Ausnahme an eine deutsche Nationalbibliothek ein-
geliefert werden müßte, so wäre das der Ort, wo jeder Gelehrte
eine vollständige [Hervorhebung vom Verf.] Ergänzung der Bi-
bliotheken finden könnte, welche ihm in seiner nächsten Umge-
bung zugänglich sind.“8

Das Schicksal der Eingabe: Sie wurde abschlägig beantwortet
und sodann zu den Akten genommen. Immerhin landete sie nicht
im Papierkorb – sonst wüßten wir nichts von ihr. Es war ausge-
rechnet Bernhardis Kasseler Amtsvorgänger Jacob Grimm, der,
als Mitglied der philosophisch-historischen Klasse der Akade-
mie mit der Anfertigung eines Gutachtens zu der Eingabe be-
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auftragt, die Errichtung einer deutschen Nationalbibliothek ver-
warf und so die Ablehnung von Bernhardis Vorschlag durch die
Akademie herbeiführte. Es gebe – so Grimm – in Deutschland
eine Vielzahl von Bibliotheken, und diese sollten sich auf die
Sammlung der wertvollen und guten Literatur beschränken.
„Wozu die übervollständige Anhäufung des Mittelmäßigen und
Schlechten?“9

Klar formuliert stehen zwei bibliothekarische Grundpositionen
einander gegenüber: Hier die Konzeption, alles zu sammeln und
so die einzige tragfähige Grundlage für eine Nationalbibliogra-
phie zu gewinnen, dort die prinzipielle Beschränkung auf die
wertvolle und gute Literatur – aus der Sorge, das Wertvolle und
Gute könnte andernfalls in der Masse des Sonstigen untergehen.

Schon wegen der klaren Formulierung der beiden möglichen
Grundpositionen, die – auch unter veränderten geschichtlichen
Bedingungen – ihre innere Schlüssigkeit bis heute nicht verloren
haben, verdient der flüchtige Vorgang um Bernhardis Antrag und
dessen Ablehnung durch die Berliner Akademie unsere Auf-
merksamkeit.

Betrachten wir also die Ausführungen von Bernhardi und Grimm
etwas genauer.

Der Politiker Bernhardi ist sich der entscheidenden Schwierig-
keit auf dem Wege zu der ihm vorschwebenden Nationalbiblio-
thek und Nationalbibliographie sehr wohl bewußt:
Ein Pflichtexemplargesetz für ganz Deutschland schaffen zu wol-
len, verhieß mühselige Verhandlungen im Bundestag zu Frank-
furt, waren doch die dort vertretenen Einzelstaaten in ihren Ent-
scheidungen unabhängig und wachten mitunter eifersüchtig über
ihre z.T. divergierenden Interessen. Bernhardi hatte aber offen-
sichtlich die Gesetzgebung des Deutschen Bundes genau verfolgt
und wußte daher, daß dieser in einigen einschlägigen Rechtsma-
terien (mit der Zustimmung aller Einzelstaaten) durchaus erfolg-
reich vorgegangen war und damit einheitliche Regelungen für
ganz Deutschland erreicht hatte. Dies galt etwa für den Bereich
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des Urheberrechts10; und letzteres erschien ihm wohl als ein po-
litisch günstiger Präzedenzfall für das von ihm erhoffte „bun-
desweite“ Pflichtexemplargesetz.

Im übrigen kannte er die in verschiedenen Einzelstaaten beste-
henden Regelungen, mehrere Exemplare zu fordern und glaubte
wohl, diese Einzelstaaten würden ihre Ablieferungsansprüche zu-
gunsten einer Bundesregelung um jeweils ein Exemplar reduzie-
ren, um so dem Buchhandel die Akzeptanz einer Ablieferung an
die zu gründende Nationalbibliothek zu erleichtern:
„Und gewiß bedarf es nur der Anregung, um eine so großartige
literärische Walhalla ins Leben zu führen: der deutsche Buch-
handel ist durch die Maaßregeln des Bundestages zur Sicherstel-
lung des literärischen Eigenthums in der neueren Zeit bedeutend
gehoben worden und sieht, dem Vernehmen nach, noch größeren
Begünstigungen entgegen. Warum sollte der deutsche Staaten-
bund nicht auch, wie das in allen Einzelstaaten üblich ist, von je-
dem Druckwerke Ein Exemplar zur Begründung einer National-
bibliothek fordern können? Würden aber vielleicht in einzelnen
Bundesstaaten schon mehrere Exemplare zu gleichen Zwecken
eingefordert, so daß man Anstand nehmen könnte, den Buchhan-
del noch weiter zu beschweren, dann verzichtet gewiß die eine
oder andere Anstalt gern auf diesen Vortheil, sofern durch ein sol-
ches Opfer ein so großartiger Zweck für ganz Deutschland er-
reicht werden kann.“11

Die für unsere heutigen Ohren pathetisch-hochtrabende Rede von
der „literärischen Walhalla“ ruft das für das vorige Jahrhundert
nicht untypische Bestreben in Erinnerung, die großen Geister der
Nation irgendwie real zu versammeln. Dieses Bestreben ist einer
der Impetus zum Gedanken der deutschen Nationalbibliothek ge-
wesen.

Es sei an die 1830 bis 1842 von dem Bayerischen König Lud-
wig I nach Plänen Leo von Klenzes errichtete Ruhmeshalle mit
den Büsten berühmter Deutscher erinnert, die stromabwärts von
Regensburg hoch über dem Donautal thront und bis heute unter
eben dem Namen „Walhalla“ bekannt ist. Im Kontext einer biblio-
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theksgeschichtlichen Betrachtung sei auch an die Büsten der
Klassiker unserer deutschen Literatur erinnert, welche die Her-
zogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar in großer Anzahl be-
völkern und das eindrucksvolle Bild einer „literarischen Walhalla“
darstellen. Im Kontext der ebenfalls sehr langwierigen Bemü-
hungen um ein Reichsarchiv im Verlauf des 19. Jahrhunderts hat-
te ein Abgeordneter im Reichstag des Norddeutschen Bundes im
Jahre 1867 von den vorhandenen Archiven als den „geistigen
Tempeln deutscher Einheit“ gesprochen12.

Bernhardi stand in Kassel einer jener über ganz Deutschland ver-
teilten Bibliotheken vor, die heute als „Wissenschaftliche Regio-
nalbibliotheken“ bezeichnet werden13, welche – wie er es for-
muliert hatte – dem Gelehrten „in seiner nächsten Umgebung
zugänglich sind.“ Es ist die heutige Gesamthochschulbibliothek
Kassel – Murhardsche und Landesbibliothek der Stadt Kassel,
jene Bibliothek, die allein mit ihrem langen und umständlichen
offiziellen Namen einiges über die Eigenart dieses deutschen Bi-
bliothekstypus aussagt14. Bernhardi wußte daher um den Nutzen,
gewiß aber auch um die Defizite dieser Institute. So wollte er die
Literatur nicht nur an diesen kleineren Zentren zur Verfügung hal-
ten, sondern darüber hinaus alle Geister der Nation an einer ein-
zigen Stelle versammeln.

Demgegenüber erschien es Jacob Grimm, welcher der nämlichen
Bibliothek vorgestanden hatte, offenbar ausreichend und auch
richtig, die Geister der Wissenschaft und der Kunst an jenen ver-
schiedenen Stellen Deutschlands wirken zu lassen, denen sie seit
eh und je verbunden waren, eben in den zahlreichen bestehenden
Bibliotheken, ohne sie darüber hinaus noch alle an einem be-
stimmten Ort zu versammeln.

Grimms schon erwähnte abschätzige Bemerkung über „die über-
vollständige Anhäufung des Mittelmäßigen und Schlechten“
zeigt mit aller Deutlichkeit, daß es ihn – im Gegensatz zu Bern-
hardi – nicht interessierte, irgendwo eine vollständige Sammlung
der deutschen Literatur aufzubauen. Dies läßt nur den Schluß zu,
daß ihm auch eine vollständige Nationalbibliographie kein An-
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liegen gewesen ist – eigentlich ein erstaunlicher Befund. Grimm
vertraute wohl darauf, daß sich an den verschiedenen Orten und
in der jeweiligen Gegenwart das „Mittelmäßige und Schlechte“
zweifelsfrei erkennen ließe und man es unschwer von der „wert-
vollen und guten Literatur“ trennen könnte. – Hinter einer sol-
chen Auffassung ist ein Fragezeichen anzubringen, auch wenn es
die Auffassung eines Jacob Grimm ist!

*

Wenden wir uns von diesem frühen und – wie wir gesehen ha-
ben – sang- und klanglos gescheiterten Projekt einer deutschen
Nationalbibliothek im Jahre 1843 ab, überschlagen die „Reichs-
bibliothek“ der Paulskirche und konzentrieren uns auf die Zeit,
die der Gründung der Deutschen Bücherei in Leipzig in den Jah-
ren 1912/1913 voranging, insbesondere auf den damals geführ-
ten Disput über eine National- oder Reichsbibliothek, so finden
wir – fast 70 Jahre später – die gleichen Positionen wieder: näm-
lich einerseits den Wunsch nach unbedingter, menschenmögli-
cher Vollständigkeit einer Sammlung in Deutschland und den
darauf basierenden Wunsch nach einer vollständig dokumentie-
renden und regelmäßig erscheinenden Nationalbibliographie,
auf der anderen Seite den Wunsch, dem qualifizierten Schrift-
tum – und nur ihm – ungeteilte bibliothekarische Aufmerksam-
keit zu schenken.

Im Jahre 1911 stellte Paul Schwenke (1853–1921), Erster Direk-
tor an der Königlichen Bibliothek zu Berlin von 1906 bis 192115,
laut und vernehmlich die Frage: Eine „Reichsbibliothek“? 

Unter dieser Überschrift, die auch den Titel des heutigen Vortrags
bildet, beschäftigte er sich im Zentralblatt für Bibliothekswesen16

mit dem Thema. Nachdem er an einer anderen Stelle das Wort
Reichsbibliothek zur zutreffenden „Verdeutschung“ des Wortes
Bibliothèque Nationale deklariert hat17, darf man diesen bedeu-
tenden Bibliothekar bei der Frage nach dem Sinn des Begriffs
„Nationalbibliothek“, wie wir sie eingangs gestellt hatten, wohl
um Hilfe bitten.
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Was hatte Schwenke im Jahre 1911 veranlaßt, die Frage »Eine
„Reichsbibliothek“?« zu stellen? – übrigens eine rhetorische Fra-
ge, wie man nach der Lektüre des verhältnismäßig knappen Bei-
trags feststellen kann.

Kurz zuvor war der Plan des Börsenvereins der Deutschen Buch-
händler, zur lückenlosen Sammlung des deutschen Schrifttums in
Leipzig eine „Reichsbibliothek“ zu gründen, in Berlin bekannt –
um nicht zu sagen: ruchbar – geworden. Dieser Plan war von ei-
nem kleinen Zirkel im Börsenverein bereits einige Zeit gehegt
und von dem Dresdner Verleger Erich Ehlermann ausgearbeitet
worden; Ehlermann war zu dieser Zeit Zweiter Vorsteher des Bör-
senvereins, spielte also im Buchhandel eine wichtige Rolle.

Dieser Plan traf den Nerv der Königlichen Bibliothek zu Berlin.
Dort war man – durchaus nicht ohne Grund – der Überzeugung,
wenn es je in Deutschland eine Reichs- oder Nationalbibliothek
geben sollte, dann wäre es eben die bisherige Königliche Biblio-
thek, der ein solcher Rang zukommen müßte. Der preußische Bei-
rat für Bibliotheksangelegenheiten, ein amtliches Beratungs-
organ, hatte erst kurz zuvor „Allgemeine Grundsätze für die Ver-
mehrung der preußischen Staatsbibliotheken“ [hiermit waren die
staatlichen Bibliotheken gemeint, also neben der Königlichen Bi-
bliothek hauptsächlich die Universitätsbibliotheken] beraten. In
den für diese Beratung vorgelegten 31 Thesen hieß es von der Kö-
niglichen Bibliothek zu Berlin, sie erfülle „in Ermangelung einer
deutschen Nationalbibliothek nach Möglichkeit auch die Aufga-
ben einer solchen“; kurz danach wird sie in dem Text denn auch
expressis verbis als „deutsche Nationalbibliothek“ bezeichnet18.

In dem Beitrag Eine „Reichsbibliothek“? verwahrte sich Paul
Schwenke nachdrücklich gegen den Plan, eine neue Reichs- oder
Nationalbibliothek in der vom Börsenverein geplanten Form und
noch dazu in Leipzig einzurichten.

Daß er seinen nur als Philippika gegen Leipzig zu bezeichnenden
Beitrag mit Billigung, vielleicht sogar im Auftrag seines Chefs
Adolf von Harnack (1851–1930), des Generaldirektors der König-
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lichen Bibliothek von 1905 bis 192119, geschrieben hat, läßt sich
schon daran erkennen, daß dieser kurze Zeit später selbst eine
Schrift herausbrachte, in welcher er sich gegen das Projekt der
Buchhändler aussprach und im übrigen nachdrücklich dafür plä-
dierte, die Königliche Bibliothek zu Berlin zur deutschen Natio-
nalbibliothek auszubauen. Harnacks Beitrag trägt den Titel „Die
Benutzung der Königlichen Bibliothek und die deutsche National-
bibliothek“. Er erschien übrigens nicht im Zentralblatt, sondern als
bibliographisch selbständige Schrift, vom Verlag Julius Springer in
Berlin 1912 als hübsche Broschüre hergestellt. Schwenke meldete
sich seinerseits 1912 nochmals im Zentralblatt zu Wort, nunmehr
unter der Überschrift „Deutsche Nationalbibliothek und Königli-
che Bibliothek“20; man kann diesen erneuten Schwenke-Artikel als
Paraphrase zu Harnacks kurz vorher erschienener Broschüre lesen.

Wie argumentierten nun Schwenke und Harnack gegen Leipzig
und für Berlin?

„Man braucht nicht viel von bibliothekarischen Dingen zu ver-
stehen, um das Verfehlte dieses Plans zu durchschauen“21, beginnt
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Schwenke nach kurzer Darlegung des buchhändlerischen Pro-
jekts den argumentativen Teil seiner Ausführungen. Er tut dies,
wie der Formulierung zu entnehmen ist – und wenn man es juri-
stisch ausdrücken will –, im „Urteilsstil“, nicht im „Gutachten-
stil“, d.h. er nimmt das Ergebnis vorweg, um von vornherein    kei-
nen Zweifel an seiner Position und am Ergebnis seiner Überle-
gungen aufkommen zu lassen.

„Unser deutsches Bibliothekswesen krankt“, so schreibt Schwen-
ke, „an der historischen Zersplitterung“.22 Die zahlreichen Lan-
desbibliotheken, so fährt er fort, seien doch nur „Stückwerk“ und
vermöchten keine „so vollständige Übersicht über das Geistes-
leben und die literarische Arbeit der Nation zu bieten wie die Na-
tionalbibliotheken, um die wir England und Frankreich beneiden
und die sich sogar das geeinte Italien zu schaffen gewußt hat.“23

Man glaubt Bernhardis Ruf nach der literärischen Walhalla
Deutschlands wieder zu vernehmen; aber Schwenke meinte es ein
wenig anders als der Kasseler Bibliothekar 70 Jahre zuvor.

In die in Deutschland bestehende Lücke sei doch längst die Kö-
nigliche Bibliothek zu Berlin getreten, der durch ihr Statut von
1885 die ausdrückliche Aufgabe gestellt worden sei, die deutsche
Literatur „in möglichster Vollständigkeit“ zu sammeln24; und die-
ser Aufgabe sei die Königliche Bibliothek „mit allen zu Gebote
stehenden Mitteln nachgekommen.“25

Diese Aussage präzisierend, weist Schwenke darauf hin, daß mit
den Pflichtlieferungen der preußischen Verlage ein Drittel der
deutschen Buchproduktion ohnehin regelmäßig in die Königliche
Bibliothek komme und ein weiteres Drittel durch Kauf erworben
werde. Es brauche nur noch das verbleibende Drittel erworben zu
werden, dann verfüge die Königliche Bibliothek zu Berlin über
einen regelmäßigen Zugang der gesamten deutschen Neuer-
scheinungen und erfülle damit die Aufgabe einer Nationalbiblio-
thek. Das „auf 4 - 5 Millionen Bände berechnete neue Gebäude“26

könne den Zuwachs ohne weiteres bewältigen. (Man war ja erst
zwei Jahre zuvor von hier, aus der „Kommode“, in den fertigge-
stellten Teil von Ihnes Prachtbau Unter den Linden gezogen, des-

12



sen offizielle Einweihung freilich erst drei Jahre später, nämlich
1914, stattfand.) An diesem Punkt solle man ansetzen, d.h. die
Königliche Bibliothek könne leicht in den Stand gesetzt werden,
das gesamte deutschsprachige Schrifttum zu sammeln und so die
Rolle der Nationalbibliothek einzunehmen. Dies sei der gegebe-
ne Weg; die geplante kostspielige Neugründung in Leipzig kön-
ne man sich daher sparen.

Im übrigen werde die geplante Bibliothek aus zwei Gründen ein
„jämmerlicher Torso“ bleiben. Einmal fehle die ältere deutsche
Literatur, zum andern fehle „die ausländische Literatur, die doch
für das Verständnis des deutschen Geisteslebens nicht entbehrt
werden kann“.27 Für eine so verfehlte Gründung, für die der stol-
ze Name „Reichsbibliothek“ unbedingt abzulehnen sei, bringt
Schwenke keinerlei Verständnis auf.

Zu Schwenkes Ehre ist freilich anzufügen, daß er sich schon ein
Jahr später versöhnlicher äußerte, und zwar in einem kurzen Kom-
mentar zu der Bekanntmachung des Börsenvereins vom 25. Sep-
tember 1912 und der Veröffentlichung der Satzung der Deutschen
Bücherei im Zentralblatt für Bibliothekswesen28. Der nunmehr
gewählte Name „Deutsche Bücherei“, so schreibt Schwenke,
„vermeidet den Schein einer Überordnung über die bestehenden
Bibliotheken, und die Beschränkung der Benutzung schließt den
Wettbewerb mit ihnen bis zu einem gewissen Grade aus. Der An-
griff auf die Pflichtexemplare ist aufgegeben, Reichshilfe wird
nicht mehr in Anspruch genommen.“29 Auch diese Sätze, nach
dem fait accompli des Börsenvereins wohl unausweichlich, ver-
raten viel darüber, mit welchem Selbstbewußtsein, aber auch mit
welcher Eifersucht man in Berlin über die Position der Königli-
chen Bibliothek dachte und wachte; bemerkenswert, daß „Wett-
bewerb“ als etwas Negatives angesehen wurde!

Harnack führt in seiner erwähnten Broschüre von 1912 vor allem
die enorme Leistung an, welche die Königliche Bibliothek zu Ber-
lin in der Benutzung erbringe. Besonders in der Fernleihe sei dies
eine Leistung für ganz Deutschland, also auch für die nicht-
preußischen Staaten; das belegt Harnack ausführlich und mit ein-
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drucksvollen Zahlen30. Auch weist er – sicherlich ebenso zu Recht
– auf die „nationalen“ Leistungen hin, welche die Bibliothek mit
ihrem Auskunftsbüro, der Musiksammlung und den Titeldrucken
erbrachte. Über die Pflege der deutschen Literatur hinaus habe die
Königliche Bibliothek „die ausländische Literatur in einem Um-
fang gesammelt, dem keine deutsche Bibliothek nahe kommt.“31

Es kann nicht wundernehmen, wenn Harnack diese Leistungen
mit den Worten einleitet: „Warum kann nur Berlin in Frage kom-
men? Nun, aus dem einfachen Grunde, weil die Kgl. Bibliothek
zu Berlin auf verschiedenen Linien bereits auf dem Wege zur Na-
tionalbibliothek begriffen ist.“32 In dem hieran sich anschlie-
ßenden Text auf den Seiten 26 bis zum Ende der Broschüre auf
Seite 38 gebraucht Harnack das Wort „Nationalbibliothek“ nicht
weniger als zwanzigmal! – Die Sache muß ihn umgetrieben haben.

Im übrigen betont Harnack wie Schwenke, daß die Leipziger
Gründung „der Wissenschaft auf Jahre hinaus nur sehr geringen
Nutzen zu bringen vermag; denn was kann man auf einer Biblio-
thek studieren, welche die deutschen Werke vor dem Jahre 1913
nicht oder im günstigsten Fall nur in zufälliger Auswahl enthält
und von der außerdeutschen Literatur ganz absieht?“33

All diese Gründe ließen und lassen sich hören. Sie waren damals
nicht zu bestreiten und sind es auch heute nicht. Gewiß, man hat
hier in Berlin oft genug Preußen mit dem Reich verwechselt, so
daß eine preußische Institution in manchen Köpfen flugs zu einer
nationalen oder Reichsinstitution wurde; das ist auch bei Harnack
mitunter spürbar. Es schmälert aber nicht die Verdienste der Kö-
niglichen Bibliothek zu Berlin um die Wissenschaft in ganz
Deutschland. Wer es bezweifelt, dem seien die von Harnack an-
gegebenen Zahlen zum Studium en detail empfohlen.

*

Warum aber – so fragt man sich nach allem – ist die Königliche
Bibliothek letztlich nicht die Nationalbibliothek geworden, die
das deutschsprachige Schrifttum lückenlos und nicht nur in
„möglichster“ Vollständigkeit sammelt?



Wie ist es zu der für Deutschland charakteristischen Trennung oder
Verteilung der großen bibliothekarischen Aufgaben gekommen: in
Berlin und München die repräsentative Sammlung des wissen-
schaftlich relevanten Schrifttums der ganzen Welt, einschließlich
des deutschen – versteht sich – , in Leipzig – später auch in Frank-
furt am Main – die lückenlose Sammlung des gesamten deutschen
Schrifttums und die Erstellung der Nationalbibliographie?

In Berlin fehlte – das ist die hier vertretene These – der fachlich-
bibliothekarische wie auch der politische Wille zum Beginn
einer lückenlosen Sammlung; damit fehlte zugleich die entschei-
dende Voraussetzung zur Erstellung der Nationalbibliographie.

Der eingangs ausführlich zu Wort gekommene Bernhardi hatte
1843 in seiner Eingabe an die Akademie der Wissenschaften in
Berlin die vollständige Sammlung und die „Nationalbibliogra-
phie für Deutschland“ gefordert; ein Exemplar von allem, was ge-
druckt wurde, sollte „ohne Ausnahme“ an die gedachte Natio-
nalbibliothek abgeliefert werden; als Vorbild hierfür nannte Bern-
hardi bezeichnenderweise die Regelung in Frankreich.
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Abb. 2: Bayerische Staatsbibliothek München, bis 1918 Königliche 
Hof- und Staatsbibliothek



Demgegenüber fällt bei Schwenke und bei Harnack auf, daß die
Nationalbibliographie als Berliner Desiderat überhaupt nicht vor-
kommt – für uns heute eine verwunderliche Tatsache, die schwer
zu erklären ist. Waren die führenden Männer der Königlichen Bi-
bliothek sich nicht bewußt, daß sie damit der von ihnen erstrebten
Nationalbibliothek in Berlin selber die Grundlage entzogen?

Aus den hier herangezogenen veröffentlichten Dokumenten ist die
Frage schwer zu beantworten. Es mag sein, daß man sich die lücken-
lose Sammlung ohne ein Reichspflichtexemplargesetz nicht vorzu-
stellen vermochte; denn um das Pflichtexemplar kreisen die Gedan-
ken immer und immer wieder. Das Thema muß als ein Problem mit
Ausmaßen empfunden worden sein, die wir nicht mehr nachvoll-
ziehen können. Dies übrigens um so weniger, als Schwenke und
auch Harnack den Gedanken ausgesprochen haben, das deutsche
Schrifttum, das nicht als preußisches Landes-Pflichtexemplar in die
Bibliothek kommt, zu kaufen; Schwenke beziffert sogar die hierfür
notwendige Summe und kommt dabei auf 30.000 Mark pro Jahr34.
Mit einem gewissen finanziellen Mehraufwand hätte man also das
Ziel der Vollständigkeit auch ohne Reichspflichtexemplar erreichen
können – und man war sich dessen bewußt.

Warum ist das nicht geschehen? Der Frage genauer nachzugehen,
wäre eine Magisterarbeit wert, vielleicht sogar eine Dissertation.

Selbst der in Bibliothekarkreisen hochgepriesene Ministerial-
direktor Friedrich Althoff (1839–1908), dem die Bibliotheken
und mit ihnen die Wissenschaft in Preußen viel zu verdanken ha-
ben35, hat die Königliche Bibliothek zu Berlin nicht in den Stand
gesetzt, das deutsche Schrifttum lückenlos zu sammeln und auf
diesem Wege zur deutschen Nationalbibliothek zu werden.

Der Börsenverein der Deutschen Buchhändler sollte sich in die-
sem Punkt als phantasievoller und auch als erfolgreicher erwei-
sen: Er setzte auf Freiwilligkeit, rührte kräftig die Werbetrommel
und hatte im Laufe der zwanziger und dreißiger Jahre immer mehr
Erfolg in der Vollständigkeit der Sammlung, bis schließlich – im
Jahre 1935 – sogar die Regelung des Pflichtexemplars von Reichs 
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wegen kam. Der Vorgang wiederholte sich nach der Gründung
der Deutschen Bibliothek in Frankfurt am Main von 1946 an:
zunächst fast zweieinhalb Jahrzehnte lang freiwillige Abliefe-
rung des Buchhandels und dann – 1969 – wiederum eine über-
regionale (bundesweite) Pflichtexemplarregelung.
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Abb. 3: Deutsche Bücherei Leipzig, Lesesaal



Der Börsenverein hatte sich durch die leicht beleidigt klingenden
Äußerungen aus Berlin, die außerdem von preußischem Ressen-
timent gegen Sachsen nicht frei waren36, keineswegs von seinem
Plan abbringen lassen.

Unter dem 25. September 1912 gab der Vorstand des Börsen-
vereins eine Bekanntmachung heraus37, in welcher er ein schlüs-
siges Konzept, fachlich durchdacht und finanziell abgesichert,
der Öffentlichkeit präsentierte: Als „Archiv des Deutschen
Schrifttums und des Deutschen Buchhandels“ sollte eine „öffent-
liche, unentgeltlich an Ort und Stelle zur Benutzung freistehende
Bibliothek“ gegründet werden, mit dem „Zweck, die gesamte,
vom 1. Januar 1913 an erscheinende deutsche und fremdspra-
chige Literatur des Inlandes und die deutsche Literatur des Aus-
landes zu sammeln, aufzubewahren, zur Verfügung zu halten
und nach wissenschaftlichen Grundsätzen zu verzeichnen.“
Außerdem sollte das Hinrichs’sche Bücherverzeichnis vom
Börsenverein übernommen und in Verbindung mit der neuen
Einrichtung bearbeitet werden. Von einer „Reichsbibliothek“
war in der Bekanntmachung vom 25. September 1912 nicht
mehr die Rede; die „neue Anstalt“ sollte vielmehr unter dem
Namen „Deutsche Bücherei“ errichtet werden.

In Leipzig sollte verwirklicht werden, wozu man sich in Berlin
nicht zu entschließen vermochte: Gesammelt werden sollte die
gesamte deutsche und fremdsprachige Literatur des Inlandes,
also alles, was innerhalb Deutschlands überhaupt veröffentlicht
wurde, außerdem die deutschsprachige Literatur des Auslandes,
und zwar ebenfalls die „gesamte“! Keine gewundene Rede von
„möglichster“ Vollständigkeit wie das Statut der Königlichen
Bibliothek von 1885 in verräterisch verunglücktem Deutsch fest-
legte; keine Rede von einer Beschränkung auf die „wertvolle“
und „gute“ Literatur, wie Jacob Grimm im Jahre 1843 gegen
Bernhardi empfohlen hatte; keine Angst vor einer „übervollstän-
digen Anhäufung des Mittelmäßigen und Schlechten“, wie eben-
falls Jacob Grimm die Pläne Bernhardis charakterisiert hatte;
nein, nichts davon. Die gesamte neu erscheinende deutsche
Literatur sollte es sein, ohne Wenn und Aber. Jede spätere
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Generation sollte selbst urteilen und wählen und die Spreu vom
Weizen trennen können. Dazu aber mußte man den Nachkom-
men alles überliefern. 

In seiner oben erwähnten Denkschrift hatte der Dresdner Verle-
ger Erich Ehlermann diesen umfassenden Sammelauftrag mei-
sterlich auf den Punkt gebracht: „Jede Bibliothek, sei ihr Etat
auch noch so groß, hat im Vergleich zur Fülle des Vorhandenen
beschränkte Mittel. Alle Bibliotheken müssen sich daher beschrän-
ken auf ganz bestimmte Gebiete der Literatur; und auf diesen er-
streben sie nicht so sehr Vollständigkeit als Vielseitigkeit. Kein
zielbewußter Bibliotheksleiter wird sich dazu verstehen, die Mit-
tel seiner Bibliothek zur Aufstapelung unzweifelhaft wertloser
Massen zu verwenden, sondern er wird unter dem auf seinem
Sammelgebiet Erscheinenden nur das Wichtige und Wertvolle
auslesen. Anders eine Reichsbibliothek [so sagte Ehlermann ja
noch, bevor der Name „Deutsche Bücherei“ gewählt wurde],
deren wesentlichster Zweck die Vollständigkeit ist, damit auch
das für die Zukunft aufbewahrt werde, worüber zur Zeit seines
Erscheinens das Urteil noch nicht feststeht oder was möglicher-
weise erst künftig oder als Teil eines größeren Ganzen wertvoll
wird.“38

Und diese vollständig gesammelte Literatur sollte bibliographisch
erfaßt und nach „wissenschaftlichen Grundsätzen verzeichnet“
werden. In der Formulierung mag eine feine Ironie gegenüber den
Bibliothekaren im Berliner Elfenbeinturm anklingen, jedenfalls
aber enthält sie einen präzisen Anspruch an die eigene Arbeit –
einen Anspruch übrigens, der in der bibliographischen Arbeit der
Deutschen Bücherei wie auch später der Deutschen Bibliothek
voll eingelöst worden ist. In den heutigen umfassenden biblio-
graphischen Aktivitäten Der Deutschen Bibliothek in Leipzig und
Frankfurt am Main ist das damals selbstgestellte Ziel in vorbild-
licher Weise realisiert.

Mit dem Beginn der Sammeltätigkeit der Deutschen Bücherei
und dem Beginn der Deutschen Nationalbibliogaphie bzw. des
Deutschen Bücherverzeichnisses am 1. Januar 1913 war der ein-
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gangs vorgestellte weitsichtige Vorschlag des Kasseler Biblio-
thekars Bernhardi aus dem Jahre 1843 Wirklichkeit geworden;
70 Jahre waren unterdessen vergangen.

*

Die neue Einrichtung konnte sich auf die eine Aufgabe, vollstän-
dig zu sammeln und zu verzeichnen, konzentrieren; das haben die
Deutsche Bücherei und später entsprechend die Deutsche Biblio-
thek getan, und eben dies hat sie groß gemacht. Auf den Namen
„Reichsbibliothek“ oder „Nationalbibliothek“ waren sie dabei
keineswegs angewiesen. – Hierbei sei von bestimmten Versuchen
in der DDR-Zeit abgesehen, der Deutschen Bücherei in Leipzig
den schönen Titel „Nationalbibliothek“ zu verschaffen; die Fest-
schrift dieser Institution zu ihrem eigenen 50. Jubiläum im Jahre
1962, die in einem Titelphoto Helmut Rötzsch und Walter Ulbricht
vereint, trägt das Wort „Nationalbibliothek“ immerhin im Unter-
titel. Im Westen kam das Wort – aus naheliegenden politischen
Gründen – als amtliche Bezeichnung für die Deutsche Bibliothek
in Frankfurt am Main nicht in Betracht; erstaunlicherweise findet
es sich dennoch einmal im Titel einer 1983 erschienenen offiziel-
len Publikation: Die neue Nationalbibliothek : Ergebnisse des Ar-
chitektenwettbewerbs Neubau der Deutschen Bibliothek in Frank-
furt am Main. Im Börsenblatt, mithin einer nicht-offiziellen Pu-
blikation steht im gleichen Jahre ein hübscher Cartoon mit dem
Turmbau zu Babel, vor dem zwei Menschen auf dem Bauschild
lesen: „Hier entsteht die neue Nationalbibliothek“.39

Für die Königliche Bibliothek zu Berlin, später die Staatsbiblio-
thek, wäre die Aufgabe der vollständigen Sammlung und national-
bibliographischen Verzeichnung immer nur eine unter anderen
geblieben, und sicherlich nicht diejenige, mit der die Bibliothek
sich wirklich identifiziert hätte. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit
wäre weiterhin der einer universalen Forschungsbibliothek ge-
blieben, und das mit dem – sehr sympathischen – Schwerpunkt
auf der Benutzung: der Lesesaalbenutzung, der Ortsleihe und vor
allem der Fernleihe; Harnack hatte nicht ohne Grund das Wort
Benutzung in den Titel seiner Broschüre aufgenommen und seine
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Argumentation zu Recht auf die Leistungen der Bibliothek in die-
sem Bereich abgestellt. Auf diese Leistungen kann die Bibliothek
bis heute mit Stolz verweisen, seit der politischen Wende in
Deutschland in ihren beiden Häusern.
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Abb. 4: Deutsche Bibliothek Frankfurt am Main, Lesesaal



Aber die lückenlose Sammlung der deutschsprachigen Literatur?
Wie sprach Schwenke über den Rest der deutschen Bücherpro-
duktion, welcher der Königlichen Bibliothek zur vollständigen
Sammlung noch fehlte und der für 30.000 Mark im Jahr zu haben
gewesen wäre? Dieser Rest sei „natürlich nicht der bedeutendste,
darunter die Menge der unveränderten Ausgaben, Sonderab-
drücke, nicht ablieferungspflichtigen Schulbücher, gleichgültige
Neudrucke usw. ... größer an Zahl als an Wert“40. Diese Äußerung
ist eindeutig; die lückenlose Sammlung wäre in Berlin eine un-
geliebte Aufgabe geworden und wohl geblieben.

Daher die hier vertretene These: Die Verteilung der großen bi-
bliothekarischen Aufgaben in Deutschland auf Berlin und Mün-
chen einerseits, Leipzig und Frankfurt am Main andererseits, ist
keineswegs ein Unglück und in einer Nation mit so großer Lite-
raturproduktion wie der unseren sicherlich eine sinnvolle Lösung.

Die immer und immer wieder herausgestellte Vorbildlichkeit von
London und Paris, ein Topos (wenn nicht Mythos) deutscher Bi-
bliotheksgeschichtsschreibung und Bibliothekstypologie, sei da-
hingestellt; die British Library und die Bibliothèque Nationale ha-
ben Probleme, die uns erspart sind. Die Klagen darüber, uns fehle
eine Nationalbibliothek von solchem Zuschnitt, sind angesichts der
funktionierenden Arbeitsteilung zwischen unseren großen Biblio-
theken heute zumindest so unberechtigt wie sie es früher waren.
Die nationalen Aufgaben der Sammlung und der Verzeichnung
werden in Deutschland wahrlich nicht schlechter erfüllt als in an-
deren Ländern. Darüber hinaus sind die ganz großen Sammlungen
in vier verschiedenen über Deutschland verteilten Städten zugäng-
lich, nicht nur, wie in Britannien und Frankreich, in einer einzigen.

Am Ende des Jahrhunderts dürfen wir vielmehr mit Dankbarkeit
auf die Weitsicht und den Elan zurückblicken, mit dem an seinem
Anfang die Deutsche Bücherei gegen manche Widerstände ins
Leben gerufen und aufgebaut worden ist.

Das hat übrigens schon Fritz Milkau anderthalb Jahrzehnte nach
Schwenkes und Harnacks Kritik so gesehen. Fritz Milkau
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(1859-1934) war Nachfolger von Harnack und von 1921 bis 1925
Generaldirektor der Preußischen Staatsbibliothek, später der erste
Professor für Bibliothekswissenschaft an der Berliner Univer-
sität.41 In dem großen Sammelwerk Aus fünfzig Jahren deutscher
Wissenschaft, einer Festgabe zum 70. Geburtstag des früheren
Preußischen Kultusministers und späteren Präsidenten der Notge-
meinschaft der Deutschen Wissenschaft Friedrich Schmidt-Ott,
hat Milkau geradezu begeisterte Worte über die Deutsche Büche-
rei gefunden. In dem von ihm verfaßten Kapitel „Bibliothekswe-
sen“ faßt er den Abschnitt über die Deutsche Bücherei mit dem
Satz zusammen: „Kurz, wenn die Berichterstattung etwas an der
Deutschen Bücherei auszusetzen hat, so ist es dies, daß sie nicht
schon zugleich mit Gutenbergs erstem Druck begründet worden
ist.“42 Diesem Satz aus preußischer Feder ist nichts hinzuzufügen.

*

Wie sieht es mit der Verteilung bibliothekarischer Aufgaben von
gesamtstaatlicher Bedeutung heute aus?

Nach dem Willen des Wissenschaftrates – Beschluß des Plenums
vom 14. November 1997 – soll dem Deutschen Bibliotheks-
institut, das zahlreiche Serviceleistungen für das deutsche Bi-
bliothekswesen und damit allgemein für die deutsche Wissen-
schaft erbringt, die bisherige Förderung künftig entzogen werden.
Daß dies angesichts der bestehenden komplexen Finanzierungs-
regelungen (und der schauerlichen Haushaltslage des Sitzlandes
Berlin) fast einem Todesurteil gleichkommt, weiß jeder Kundi-
ge. Die Presse hat es dementsprechend kommentiert.43 Unerläß-
liche Dienstleistungen wie die Zeitschriftendatenbank, DBI-Link
und SUBITO sollen nach der Vorstellung des Wissenschaftsrates
in anderer Trägerschaft fortgeführt werden.

Dies ist der kritische Punkt. In unserer bibliotheksgeschichtlichen
Betrachtung haben wir an dem Beispiel Deutsche Bücherei gese-
hen, welch ein Innovationsschub von einer Neugründung, vor al-
lem aber von ihrer Konzentration auf eine große Aufgabe oder
mehrere eng zusammenhängende Aufgaben ausgehen kann. Das
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war 1978 auch der Anstoß zur Gründung des DBI. Die im födera-
tiven Staat teilweise zersplitterten Kapazitäten und Kompetenzen
sollten an einer Stelle gebündelt werden; eine neue, selbständige
Institution sollte dafür verantwortlich sein. Das war seinerzeit ein
gutes Konzept. Und heute ist es nicht anders. Wie hieß es in der
Drucksache des Abgeordnetenhauses von Berlin, aufgrund deren
das Gesetz über das Deutsche Bibliotheksinstitut 1978 beschlos-
sen wurde? „Anlaß für die Errichtung ist die Notwendigkeit, die
überregionalen bibliothekarischen Arbeiten sachgerecht durchzu-
führen, da die derzeitige Situation im Bereich des Bibliotheks-
wesens zunehmend zur Zersplitterung und dadurch zu finanziellem
Mehraufwand [Hervorhebung vom Verf.] führte.“ Im folgenden
heißt es: „Um der Gefahr weiterer Zersplitterung zu begegnen und
den Einsatz staatlicher Mittel effizienter zu gestalten, bedarf es der
Rationalisierung, Zusammenfassung und des Ausbaus der Wahr-
nehmung überregionaler bibliothekarischer Sachaufgaben.“44

Auch die Realisierung des Konzepts durch das DBI kann sich –
trotz mancher berechtigten Kritik – sehen lassen. Das Urteil des
Wissenschaftsrates erscheint an wichtigen Stellen so oberfläch-
lich, wie man es sonst nicht kennt. So liegt der Verdacht nahe, daß
sachfremde Erwägungen im Spiel waren. Ich sage dies sehr un-
gern; denn ich habe selber erst unlängst an einem Gutachten des
Wissenschaftsrates mitgewirkt und war von der Sachkunde und
dem Verantwortungsgefühl aller Beteiligten beeindruckt. Lassen
Sie mich meine harsche Kritik an der Entscheidung des Wissen-
schaftsrates an einem einzigen Punkt festmachen, für mehr ist hier
weder Zeit noch Ort.45

Der Wissenschaftsrat beanstandet ein unbefriedigendes Verhält-
nis der Stellen für „Wissenschaftler“ zu denen für „nichtwissen-
schaftliches Personal“. Dies betrage 36,5 Stellen für Wissen-
schaftler zu 103,5 Stellen für andere Mitarbeiter. Diese Angabe
ist auch in den Zeitungen erschienen und hat in der Öffentlich-
keit den grotesken Eindruck erweckt, das DBI habe einen Was-
serkopf als Verwaltung: für 36,5 fachlich tätige „Wissenschaft-
ler“ seien 103,5 Mitarbeiter der Verwaltung zuständig. Mit der
Wirklichkeit hat das nichts zu tun.
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Ein Blick in das Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken genügt für
die Feststellung, daß der Wissenschaftsrat nach den Besoldungs-
und Vergütungsgruppen vorgegangen ist, um zu seinen Erkennt-
nissen zu gelangen. In der Tat finden sich nämlich 36,5 Stellen in
den Besoldungsgruppen A 13 und höher sowie in den BAT-Tarif-
gruppen II a und aufwärts. Es ist nicht zu fassen. Unser höchstes
wissenschaftliches Gutachtergremium in Deutschland gewinnt
die Maßstäbe für seine qualitativen Aussagen über ein Institut der
Blauen Liste aus Besoldungs- und Vergütungsgruppen, nicht aus
der Vorbildung, Qualifikation und tatsächlichen Leistung der be-
treffenden Mitarbeiter! So fallen die 39 im DBI tätigen Diplom-
bibliothekare und die 15 dort tätigen Mitarbeiter in der Daten-
verarbeitung (Informatiker und Programmierer) einfach unter
den Tisch, obwohl nicht wenige von ihnen – wenn man genauer
hinsieht – gerade die Dienstleistungen des DBI erbringen, die
auch beim Wissenschaftsrat Anerkennung finden. Ganz davon zu
schweigen, daß sie (wegen der bestehenden Besoldungs- und Tarif-
regelungen) dies für die Geldgeber besonders günstig tun!

Es sieht wirklich so aus, als hätte das DBI dem Wissenschaftsrat
zufolge dann eher weiterbestehen können, wenn es mehr „Wis-
senschaftler“ von A 13 und BAT II a an aufwärts beschäftigt und
infolgedessen teurer gearbeitet hätte, als es dies tatsächlich ge-
tan hat!

So ist das im heutigen Deutschland. Der Ruck läßt weiter auf sich
warten.

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, daß im öffentlichen Dien-
strecht ein enormer Reformstau besteht; der Herr Bundes-präsi-
dent hat es – wenige hundert Meter von hier, im Schauspielhaus
am Gendarmenmarkt – erst vor wenigen Monaten auch für diesen
Bereich moniert und eine neue Bewertung der Fachhochschulab-
schlüsse (wie auch unsere Diplom-Bibliothekare sie haben) ange-
mahnt. „Dennoch“ [trotz ihres heutigen hohen Ausbildungsstan-
des, d. Verf.] „werden die Fachhochschulabsolventen bei der Ent-
lohnung ein Leben lang gegenüber den Universitätsabsolventen
benachteiligt, und es ist für sie auch nicht leicht, ihr Können durch
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akademische Weiterqualifizierung, also etwa durch eine Promoti-
on, unter Beweis zu stellen.“ Soweit Roman Herzog.46

Nach unseren bibliothekshistorischen Betrachtungen liegt die
Befürchtung nahe, daß die Verlagerung der DBI-Services an an-
dere bereits bestehende Institutionen, die primär andere Aufga-
ben erfüllen, niemandem einen Vorteil bringt. Für die Qualität von
Dienstleistungen kommt es noch immer auf die Identifizierung
mit der Aufgabe an. Ob andere sich die bisherigen DBI-Aufga-
ben zusätzlich zu ihren eigenen angestammten Aufgaben wirk-
lich zu eigen machen werden, bleibt zu bezweifeln. Die 1978
erstrebte und realisierte Bündelung wird wieder aufgegeben, und
alles fängt mit den „zersplitterten Kapazitäten und Kompetenzen“
von vorne an. Ein funktionierendes Stück kooperativer Födera-
lismus ist vom Wissenschaftsrat in Scherben gelegt worden. Wird
es wieder gekittet werden können?

Am Anfang dieses Jahrhunderts wurde, wie Schwenke und Har-
nack mit Recht ausgeführt haben, in der preußischen Hauptstadt
ein Großteil der zentral notwendigen Dienstleistungen für das Bi-
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Abb. 5: Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Haus 2
(Potsdamer Straße)



bliothekswesen im Gesamtstaat erbracht, wenn auch nicht alle.
Am Ende des Jahrhunderts sollten solche Services in Berlin kei-
nen Platz mehr haben?

Wird der Senat von Berlin die Verpflichtung ernstnehmen, die
dem Sitzland in zwanzig Jahren zugewachsen ist? Eine Ver-
pflichtung, die auch das Sitzland der Staatsbibliothek zu Berlin
trifft, heute einer Bibliothek in zwei Häusern.

Wird er sich daran erinnern, daß er als Senat der halben Stadt sich
in den siebziger Jahren darum bemühte, eine kleine öffentliche
Einrichtung wie das DBI in seine Mauern zu bekommen? – Der
Sprecher jedenfalls erinnert sich sehr genau daran.

Werden Senat und Abgeordnetenhaus sich an die eben erwähnte
schöne Parlamentsdrucksache erinnern, aufgrund deren sie die
Einrichtung des DBI in Berlin seinerzeit beschlossen haben?

Einstweilen bleibt uns nur, auf die immer wieder erstaunliche Wi-
derstands- und Erneuerungskraft der Wissenschaft und ihrer Ser-
vice-Einrichtungen zu vertrauen. Die Bibliotheksgeschichte
zeigt, daß dies immerhin nicht ganz unrealistisch ist.
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Anmerkungen

1 Ausgabe vom 12.11.1997, auf S. 27: „Vision einer Nationalbibliothek
erfordert langen Atem bis 2016 : Die Staatsbibliothek muß sich neu ori-
entieren“ (von Uwe Schlicht). – In der Übersicht über die drei wichtig-
sten Nachrichten des Tages, unmittelbar unter der Titelseite, ist in einem
kleinen Photo der Scharounbau abgebildet; danaben steht der Hinweis:
„Neukonzeption. Die Staatsbibliothek soll Teil einer Nationalbiblio-
thek werden“. – 
Schon am 1.10.1997 stand im Tagesspiegel ein Bericht: „Das Zwei-Häu-
ser-Modell wird befürwortet : Gutachter fordern die Staatsbibliothek
auf, zur Leitbibliothek [!] in Deutschland zu werden“ (von Anne Strodt-
mann) und am 29.10.1997 ein weiterer: „Nationale Aufgaben : Gutach-
ten zur Staatsbibliothek befürwortet Zwei-Häuser-Modell“ (von Doro-
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61 Bernhard Schlink: Rechtsstaat und revolutionäre Gerechtigkeit.
Vergangenheit als Zumutung? (Zwei Vorlesungen)

62 Wiltrud Gieseke: Erfahrungen als behindernde und fördernde 
Momente im Lernprozeß Erwachsener

63 Alexander Demandt: Ranke unter den Weltweisen;
Wolfgang Hardtwig: Die Geschichtserfahrung der Moderne und 
die Ästhetisierung der Geschichtsschreibung: Leopold von Ranke  
(Zwei Vorträge anläßlich der 200. Wiederkehr des Geburtstages 
Leopold von Rankes)
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64 Axel Flessner: Deutsche Juristenausbildung 
Die kleine Reform und die europäische Perspektive

65 Peter Brockmeier: Seul dans mon lit glacé – Samuel Becketts Erzählungen 
vom Unbehagen in der Kultur

66 Hartmut Böhme: Das Licht als Medium der Kunst. Über Erfahrungsarmut 
und ästhetisches Gegenlicht in der technischen Zivilisation

67 Sieglind Ellger-Rüttgardt: Berliner Rehabilitationspädagogik:
Eine pädagogische Disziplin auf der Suche nach neuer Identität

68 Christoph G. Paulus: Rechtsgeschichtliche und rechtsvergleichende 
Betrachtungen im Zusammenhang mit der Beweisvereitelung

69 Eberhard Schwark: Wirtschaftsordnung und Sozialstaatsprinzip

70 Rosemarie Will: Eigentumstransformation unter dem Grundgesetz

71 Achim Leschinsky: Freie Schulwahl und staatliche Steuerung
Neue Regelungen des Übergangs an weiterführende Schulen

72 Harry Dettenborn: Hang und Zwang zur sozialkognitiven 
Komplexitätsreduzierung: Ein Aspekt moralischer Urteilsprozesse 
bei Kindern und Jugendlichen

73 Inge Frohburg: Blickrichtung Psychotherapie:
Potenzen – Realitäten – Folgerungen

74 Johann Adrian: Patentrecht im Spannungsfeld von Innovationsschutz 
und Allgemeininteresse

75 Monika Doherty: Verständigung trotz allem. 
Probleme aus und mit der Wissenschaft vom Übersetzen

76 Jürgen van Buer: Pädagogische Freiheit, pädagogische Freiräume 
und berufliche Situation von Lehrern an Wirtschaftsschulen 
in den neuen Bundesländern

77 Flora Veit-Wild: Karneval und Kakerlaken
Postkolonialismus in der afrikanischen Literatur

78 Jürgen Diederich: Was lernt man, wenn man nicht lernt?
Etwas Didaktik „jenseits von Gut und Böse“ (Nietzsche)

79 Wolf Krötke: Was ist ‘wirklich’?
Der notwendige Beitrag der Theologie zum Wirklichkeitsverständnis 
unserer Zeit
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80 Matthias Jerusalem: Die Entwicklung von Selbstkonzepten und ihre 
Bedeutung für Motivationsprozesse im Lern- und Leistungsbereich

81 Dieter Klein: Globalisierung und Fragen an die Sozialwissenschaften:
Richtungsbestimmter Handlungszwang oder Anstoß zu 
einschneidendem Wandel ?

82 Barbara Kunzmann-Müller: Typologisch relevante Variation in der Slavia

83 Michael Parmentier: Sehen Sehen. Ein bildungstheoretischer Versuch 
über Chardins’L’enfant au toton‘

84 Engelbert Plassmann: Bibliotheksgeschichte und Verfassungsgeschichte

85 Ruth Tesmar: Das dritte Auge. Imagination und Einsicht

86 Ortfried Schäffter: Perspektiven erwachsenenpädagogischer 
Organisationsforschung

87 Kurt-Victor Selge; Reimer Hansen; Christof Gestrich: 
Philipp Melanchthon 1497 - 1997

88 Karla Horstmann-Hegel: Integrativer Sachunterricht –  
Möglichkeiten und Grenzen

89 Karin Hirdina: Belichten – Beleuchten – Erhellen.
Licht in den zwanziger Jahren

90 Marion Bergk: Schreibinteraktionen: 
Verändertes Sprachlernen in der Grundschule

91 Christina von Braun: Architektur der Denkräume
James E. Young: Daniel Libeskind’s Jewish Museum in Berlin: 
The Uncanny Art of Memorial Architecture
Daniel Libeskind: Beyond the Wall
Drei Vorträge 

92 Christina von Braun: Warum Gender-Studies?

93 Ernst Vogt; Axel Horstmann: August Boeckh (1785-1867). Leben und Werk 
Zwei Vorträge
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